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A. Amtliche Texte

Gesetze

88	 Gesetz Nr. 2197  
	 über die Landeszentrale  
	 für politische Bildung des Saarlandes 

Vom 18. März 2026 
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 
Organisation, Aufsicht 

(1) Die Landeszentrale für politische Bildung des Saar-
landes (Landeszentrale) ist eine teilrechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Bildung und Kultur. Sie kann unter 
eigenem Namen im Rechtsverkehr handeln, klagen und 
verklagt werden. 
(2) Die Landeszentrale untersteht der Dienst- und 
Rechtsaufsicht des Ministeriums für Bildung und Kul-
tur. Zudem wird durch das Ministerium für Bildung 
und Kultur die Fachaufsicht mit der Maßgabe ausgeübt, 
dass die Landeszentrale bei der inhaltlichen Umsetzung 
ihrer Aufgaben für politische und historisch-politische 
Bildung inhaltlich unabhängig, überparteilich und wei-
sungsfrei ist. 
(3) Das Land stellt im Rahmen der Haushaltsmit-
tel eine zur Aufgabenerfüllung notwendige und aus-
kömmliche personelle und sächliche Ausstattung der 
Landeszentrale sicher. 

§ 2 
Aufgaben, Ziele und Grundsätze 

(1) Aufgabe der Landeszentrale ist es, die Entwicklung 
eines sich auf Demokratie, Toleranz, Respekt und Plu-
ralismus gründenden politischen Bewusstseins dauer-
haft zu fördern und die Bereitschaft zu einer interessier-
ten und engagierten politischen und bürgerschaftlichen 
demokratischen Partizipation kontinuierlich zu stärken. 
Dabei ist es insbesondere das Ziel der Landeszentrale, 
1.	 die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 

dem freiheitlich-demokratischen Wertesystem zu 
fördern und zu festigen, 

2.	 die Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, 
politische und gesellschaftliche Situationen sowie 
die eigene Interessenlage zu analysieren und sich 
über verschiedene Wege und Formen demokrati-
scher Partizipation mündig, aktiv und kritisch an 
der Ausgestaltung des politischen und gesellschaft-
lichen Lebens zu beteiligen, 

3.	 präventiv gegen Rassismus, Antisemitismus, jede 
Form von Diskriminierung und Extremismus sowie 
demokratiegefährdenden Haltungen und Handlun-
gen entgegenzuwirken, 

4.	 die Bürgerinnen und Bürger zu einem kritisch-re-
flexiven, selbstbestimmten und kreativen Umgang 
mit Medien zu befähigen und 

5.	 anhand von Landesgeschichte und Landeskunde 
die Wirkungen der Demokratie und deren Ausprä-
gungen im Saarland darzustellen und zu vermit-
teln. 

(2) Ihre Ziele verfolgt die Landeszentrale, indem sie 

1.	 insbesondere die Meinungsbildungs- und Dis-
kussions- sowie die Medien-, Informations- und 
Nachrichtenkompetenz der Bürgerinnen und Bür-
ger stärkt und in diesem Kontext unter anderem 
wichtige demokratisch-institutionelle, historische, 
tagespolitische, mediale, soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Zusammenhänge und Prozesse auf 
regionaler, nationaler, europapolitischer und glo-
baler Ebene aus unterschiedlichen, kontroversen 
Perspektiven beleuchtet, 

2.	 die Bürgerinnen und Bürger über konkrete Mög-
lichkeiten politischer und bürgerschaftlicher de-
mokratischer Partizipation informiert und sie mit 
Blick auf die Umsetzung eigener Interessen dazu 
motiviert, auf diese zurückzugreifen,   

3.	 Politik und Demokratie durch die Vermittlung 
praktischer Eindrücke erfahrbar macht, 

4.	 bei der Umsetzung ihrer Aufgaben in Eigenpro-
duktion oder im Rahmen von Kooperationen mul-
timediale Informations- und Bildungsmaterialien 
zusammenstellt, die sie den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren politischer und historisch-politischer Bildung 
zukommen lässt, und Veranstaltungen und andere 
Angebotsformate politischer und historisch-politi-
scher Bildung in Eigenproduktion oder im Rahmen 
von Kooperationen konzipiert und organisiert und 

5.	 mit dem oder der Beauftragten für jüdisches Le-
ben im Saarland und gegen Antisemitismus und 
dem oder der Beauftragten des Saarlandes gegen 
Rassismus in besonderer Weise vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet. 

(3) Bei der Umsetzung ihrer Aufgaben arbeitet die 
Landeszentrale inhaltlich unabhängig, überparteilich 
und weisungsfrei. Die Landeszentrale ist den Men-
schenrechten, dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, der Verfassung des Saarlandes und den 
im Beutelsbacher Konsens von 1976 festgehaltenen 
Grundprinzipien politischer und historisch-politischer 
Bildung verpflichtet. Die Landeszentrale folgt dem 
Grundsatz des lebenslangen Lernens. Ihre Aktivitä-
ten decken die gesamte Lebensspanne von der frühen 
Kindheit bis in das Seniorenleben ab. 

Im Rahmen der Umsetzung ihrer Aufgaben ist die Lan-
deszentrale dazu verpflichtet, 
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1.	 sich dafür einzusetzen, dass die Landschaft der 
politischen und historisch-politischen Bildung im 
Saarland von der Themenwahl sowie den Forma-
ten und Methoden her stets ausgewogen sowie ziel-
gruppenspezifisch ausgerichtet ist, 

2.	 sich dafür einzusetzen, dass alle gesellschaftlichen 
Handlungsbereiche sowie neben den städtischen 
Ballungsgebieten auch der ländliche Raum abge-
deckt sind, 

3.	 dass sie nicht nur im Kreise der staatlichen und 
nichtstaatlichen Bildungsträger und -einrichtun-
gen, sondern in allen Gesellschaftsbereichen nach 
inhaltlich-konzeptionellen Anknüpfungspunkten 
und Kooperationsmöglichkeiten sucht und sich 
in diesem Zusammenhang auch an Maßnahmen 
politischer und historisch-politischer Bildung in 
Umsetzung Dritter mit ausschließlich landesspezi-
fischem Charakter beteiligt, soweit diese im Ein-
klang mit den Grundsätzen der Landeszentrale ste-
hen, 

4.	 dass sie unter Einhaltung ihrer Grundsätze beste-
hende Netzwerke politischer und historisch-poli-
tischer Bildung und bei Bedarf den Aufbau neuer 
Netzwerke unterstützt und 

5.	 dass sie unter Einhaltung ihrer Grundsätze das Mi-
nisterium für Bildung und Kultur und dessen nach-
geordnete Einrichtungen bei der Umsetzung von 
Maßnahmen politischer und historisch-politischer 
Bildung im frühkindlichen, schulischen und kul-
turellen Bereich sowie auf dem Gebiet der politi-
schen Erwachsenenbildung unterstützt und darüber 
hinaus unter Einhaltung ihrer Grundsätze andere 
Einrichtungen der Landesregierung und den Land-
tag des Saarlandes bei der Umsetzung von Maß-
nahmen politischer und historisch-politischer Bil-
dung unterstützt. 

(4) Das Ministerium für Bildung und Kultur erlässt 
nach Anhörung des wissenschaftlichen Beirates Rege-
lungen zu näheren Einzelheiten über die Umsetzung 
der Aufgaben der Landeszentrale und über die Zusam-
menarbeit mit anderen Akteuren im Sinne der Absät-
ze 1 bis 3. 

§ 3 
Beirat 

(1) Das Ministerium für Bildung und Kultur beruft 
für die Landeszentrale einen wissenschaftlichen Bei-
rat. Vor der Berufung ist der zuständige Ausschuss im 
Landtag des Saarlandes anzuhören. Bei der personellen 
Besetzung des Beirates müssen folgende Fachbereiche 
berücksichtigt werden: 
—	 Demokratiebildung in der Frühpädagogik 
—	 Demokratiebildung in Schule 
—	 Demokratiebildung in der außerschulischen Jugend

arbeit 
—	 Politische Erwachsenenbildung 
—	 Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit 

—	 Europapolitische Bildung 

—	 Politische Medienbildung 

(2) Die Gesamtmitgliederzahl soll sieben nicht über-
schreiten. Um mögliche Interessenkonflikte auf 
Landesebene auszuschließen, sollen vorrangig Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler berücksichtigt wer-
den, die an einer Hochschule außerhalb des Saarlandes 
beschäftigt waren oder sind. Mögliche Interessenkon-
flikte sind offenzulegen; bei Befangenheit wirken Bei-
ratsmitglieder an Beratung und Beschlussfassung nicht 
mit. 

(3) Der Beirat berät und überprüft die Landeszentrale 
bei der Umsetzung ihrer Aufgaben im Hinblick auf die 
Einhaltung der Grundsätze nach § 2 Absatz 3 und er-
arbeitet Empfehlungen für die konzeptionelle Arbeit. 
Er kann im Bedarfsfall Sachverständige anhören oder 
Gutachten einholen. Die Ergebnisse der Überprüfung 
sowie der Verfahren nach Satz 2 sind der Landes
zentrale und dem Ministerium für Bildung und Kultur 
zuzuleiten. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 
Wird nach Ablauf der Amtszeit kein neuer Beirat beru-
fen, verlängert sich die Amtszeit der amtierenden Mit-
glieder bis zur Berufung eines neuen Beirats, längstens 
jedoch um ein weiteres Jahr. 

(5) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird für die 
verbleibende Dauer der laufenden Amtszeit ein Nach-
folgemitglied berufen. Der Beirat kann dem Ministe-
rium für Bildung und Kultur hierfür mit Mehrheitsbe-
schluss Kandidatinnen oder Kandidaten vorschlagen. 

(6) Für die Dauer der Amtszeit wählt der Beirat mit ein-
facher Mehrheit aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter. 

(7) Der Beirat tagt mindestens einmal jährlich. Die 
Mitglieder des Beirats sind zu den Sitzungen unter Ein-
haltung einer Frist von in der Regel vier Wochen unter 
Angabe einer Tagesordnung einzuladen. 

(8) Die Leiterin oder der Leiter der Landeszentrale 
wird eingeladen und nimmt an den Sitzungen teil; sie 
oder er kann sich jederzeit äußern. Das Ministerium für 
Bildung und Kultur entsendet zu den Beiratssitzungen 
eine Vertreterin oder einen Vertreter. 

§ 4 
Leitung 

(1) Die Leitung der Landeszentrale führt die Geschäfte 
der Landeszentrale, bewirtschaftet die ihr zugewiese-
nen Mittel und vertritt sie nach außen gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(2) Sie ist Dienstvorgesetzte für die bei der Landes
zentrale beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(3) Die Landeszentrale berichtet im Rhythmus von 
zwei Jahren im zuständigen Ausschuss des Landtags 
des Saarlandes über ihre Tätigkeiten. Dieser Bericht 
stellt insbesondere Schwerpunkte, Formate, Reichwei-
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ten, Kooperationen sowie die Einhaltung der Grundsät-
ze nach § 2 Absatz 3 dar. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Saarbrücken, den 21. April 2026

Die Ministerpräsidentin des Saarlandes
Rehlinger

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Erlasse

89	 Erlass  
	über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung  
	 für Dienstzimmer an die Revierleitungen  
	des SaarForst-Landesbetriebes (DZEntschE-SFL)

Vom 23. April 2026
Aufgrund des § 17 Absatz 1 Saarländisches Besol-
dungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Oktober 2021 (Amtsbl. S. 2547), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 812), 
erlässt das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, 
Agrar und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport folgen-
de Regelung:

§ 1 
Personeller Anwendungsbereich

(1) Dieser Erlass gilt für die Beamtinnen und Beam-
ten des SaarForst-Landesbetriebes, die als Revierlei-
terinnen oder Revierleiter unter ausdrücklicher An-
erkennung des Dienstherrn ein Arbeitszimmer in einer 
Mietwohnung oder in einem Eigenheim für dienstliche 
Zwecke (Dienstzimmer) nutzen.
(2) Dieser Erlass gilt für Tarifbeschäftigte sinngemäß.

§ 2 
Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Zur Abgeltung der dienstlichen Nutzung eines 
Dienstzimmers in den nach § 1 zu berücksichtigenden 
Räumen wird eine Aufwandsentschädigung (Dienst-
zimmerentschädigung) gewährt. Diese setzt sich zu-
sammen aus einer Mieterstattung und einer Pauschal-
entschädigung für die Bewirtschaftungsaufwendungen.
(2) Das Dienstzimmer steht zur Erledigung schriftlicher 
Arbeiten, Aufbewahrung von Akten und Ausstattungs-
gegenständen sowie für Ausbildungszwecke zur Verfü-
gung. Es soll 12 Quadratmeter groß sein und möglichst 
ausschließlich für dienstliche Zwecke genutzt werden.

§ 3 
Mietausgleich

(1) Die Bemessung des Mietausgleiches trägt der Höhe 
des regionalen Mietniveaus in den Wohnsitzgemeinden, 
unter Zugrundelegung der für das Wohngeld geltenden 
Mietenstufen nach § 1 Absatz 3 Wohngeldverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 
2001 (BGBl. I S. 2722), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 21. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 314) geändert worden ist, Rechnung.

(2) Zur Ermittlung eines Quadratmeterpreises wird 
der für die Mietenstufe Anwendung findende Höchst-
satz für ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied 
nach § 12 Absatz 1 Wohngeldgesetz vom 24. Septem-
ber 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 361) geändert worden ist, durch 50 Quadratmeter 
dividiert (fiktiver örtlicher Quadratmeterpreis).

(3) Der Mietausgleich ergibt sich durch die Multipli-
zierung des nach Absatz 2 ermittelten Quadratmeter-
preises mit der pauschalen Größe eines Dienstzimmers 
von 12 Quadratmetern.

§ 4 
Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Zur Abgeltung sämtlicher Bewirtschaftungskosten 
wird eine pauschale Aufwandsentschädigung in der 
Höhe von 3,73 Euro pro Quadratmeter gewährt.

(2) Die Aufwandsentschädigung ergibt sich durch die 
Multiplizierung der nach Absatz 1 festgesetzten Quad-
ratmeterentschädigung mit der pauschalen Größe eines 
Dienstzimmers von 12 Quadratmetern.

(3) Bei Revierleitern mit Ausbilderfunktion erhöht sich 
der monatliche Erstattungsbetrag zur Abgeltung der 
Bewirtschaftungskosten um 30 vom Hundert.

§ 5 
Fortschreibung

(1) Der Mietausgleich nach § 3 wird bei sich ergeben-
den Rechtsänderungen von Amts wegen fortgeschrie-
ben.

(2) Die Bewirtschaftungsaufwendungen werden zu 
Beginn des Jahres mit der durch das Statistische Bun-
desamt ermittelten Inflationsrate des Vorjahres fortge-
schrieben.

§ 6 
Unterjährige Veränderungen

(1) Für Ereignisse, die einen Anspruch auf Dienstzim-
merentschädigung begründen, ändern oder aufheben, 
erfolgt die erste, geänderte oder letzte Zahlung der Ent-
schädigung in dem Monat, in dem das Ereignis eintritt. 
Steht der Anspruch auf Aufwandsentschädigung nicht 
für alle Arbeitstage in dem jeweiligen Monat zu, so 
ist sie um die Anzahl der Arbeitstage, für die kein An-
spruch besteht, zu kürzen.
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(2) Die Aufwandsentschädigung wird den Beamtinnen 
und Beamten bei Erkrankung und Urlaub fortlaufend 
gezahlt.

§ 7 
Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die jährliche Berechnung und 
Auszahlung der Dienstzimmerentschädigung liegt 
beim SaarForst-Landesbetrieb.

§ 8 
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt ab dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. April 2026

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Berg
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen

90	 Bekanntmachung  
	 der Liste der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure (Prüfberechtigten)  
	 bzw. Prüfsachverständigen für Brandschutz  
	 — Stand: April 2026 —

Vom 21. April 2026

Az.: OBB13–5-26-084–fe
Gemäß § 6 Absatz 4 der Prüfberechtigten- und Prüf-
sachverständigenverordnung (PPVO) vom 26. Januar 
2011 (Amtsbl. I S. 30), zuletzt geändert durch Arti-

kel 11 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I 
S. 854, 856), wird nachfolgend die Liste der im Saar-
land anerkannten Prüfingenieure bzw. Prüfsachverstän-
digen für Brandschutz bekannt gemacht:

Name, Vorname Anerkannt bis Anschrift, Kontakte

1 Backes, Christof  
Dipl.-Ing. (FH) 

19. April 2041 Unnerweg 15
66459 Kirkel
Tel.: 0 68 49/60 09 60
E-Mail: info@pi-backes.de

2 Dammköhler, Enrico 
Dipl.-Ing. 

1. August 2043 Arnulfstraße 3
66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81/948 76 25
Fax: 06 81/84 40 44
E-Mail: info@brandschutz-saarland.de

Saarbrücken, den 21. April 2026

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Im Auftrag 

Fellinger-Hoffmann

93	 Bekanntmachung  
	 betreffend Ernennung einer Pharmazierätin  
	 bei der Regierung des Saarlandes

Vom 22. April 2026

Mit Urkunde vom 11. März 2026, ausgehändigt am 
26. März 2026, wurde die Apothekerin

Frau Julia Bast

unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehren
beamtin für die Dauer von fünf Jahren zur

Pharmazierätin bei der Regierung des Saarlandes

ernannt.

Saarbrücken, den 22. April 2026

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

94	 Bekanntmachung  
	 betreffend Ernennung einer Pharmazierätin  
	 bei der Regierung des Saarlandes

Vom 22. April 2026

Mit Urkunde vom 11. März 2026, ausgehändigt am 
31. März 2026, wurde die Apothekerin

Frau Maike Schwan

unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehren
beamtin für die Dauer von fünf Jahren zur

Pharmazierätin bei der Regierung des Saarlandes

ernannt.

Saarbrücken, den 22. April 2026

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

mailto:info@pi-backes.de
mailto:info@brandschutz-saarland.de
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95	 Bekanntmachung  
	 betreffend Ernennung eines Pharmazierates  
	 bei der Regierung des Saarlandes

Vom 22. April 2026
Mit Urkunde vom 11. März 2026, ausgehändigt am 
26. März 2026, wurde der Apotheker

Herr Frank Weirauch
unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehren
beamter für die Dauer von fünf Jahren zum

Pharmazierat bei der Regierung des Saarlandes
ernannt.

Saarbrücken, den 22. April 2026

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Stellenausschreibungen

91	 Stellenausschreibung  
	 des IT-Dienstleistungszentrums 

Vom 22. April 2026
Beim IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) suchen 
wir im Sachgebiet A2 „Zentrale Services“ im Be-
reich Software-Lizenzmanagement/Software Asset 
Management zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/
einen

IT-Assetmanager*in (m/w/d)

Ihre Aufgaben
Die einzelnen Aufgabenfelder gestalten sich wie folgt:
—	 Verantwortung für die technische Inventarisierung 

aller IT-Assets (Hardware & Software) über ein 
zentrales IT-Asset Management Tool

—	 Mitgestaltung, Weiterentwicklung und Optimie-
rung des Prozesses zur Inventarisierung und Ver-
waltung der Assets im IT-Asset Management Tool

—	 Projektierung und Anbindung unserer Kunden an 
das verwendete Tool

—	 Pflege eines aktuellen Überblicks über eingesetzte 
Softwarelizenzen, Lizenzverbräuche sowie Com-
pliance-Überwachung

—	 Ableitung von Reports und Analysen zu Asset-
Beständen, Lebenszyklen und Lizenzkosten

Ihr Profil
—	 ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Bache-

lor-Studium im Bereich Informatik oder Wirt-
schaftsinformatik

—	 oder eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Fachinformatiker*in (m/w/d) mit mehrjähriger, 
einschlägiger Berufserfahrung in der ausgeschrie-
benen Tätigkeit

Was wir voraussetzen
—	 Erfahrungen im IT-Asset- oder Lizenzmanage-

ment, idealerweise mit einem entsprechenden Tool 
(z.B. ServiceNow, Matrix42, Ivanti o.ä.)

—	 Gutes Verständnis für IT-Infrastrukturen, Life
cycle-Management und Software-Lizenzmodelle

—	 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowohl mit 
internen als auch externen Dienststellen

—	 Einsatzbereitschaft
—	 Eigeninitiative, Flexibilität, Ausdauer, Belastbarkeit
—	 Leistungsbereitschaft und selbständige, lösungs- 

und prozessorientierte Arbeitsweise

Wünschenswert – aber kein Muss
—	 vertiefte Kenntnisse über IT-Systemarchitekturen 

im Bereich IT-Betrieb, Betriebssysteme, Netz-
werktechnologien

—	 detailliertes technisches Wissen in Bezug auf den 
Betrieb von IT-Infrastrukturen und Software

—	 Bereitschaft sich in umfangreiche Lizenzbestim-
mungen von Software-Herstellern einzuarbeiten

Bitte bewerben Sie sich auch, wenn Sie nicht alle 
Kenntnisse erfüllen. Wir unterstützen Sie aktiv beim 
Auf- und Ausbau Ihrer Kompetenzen durch gezielte 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Ihr Arbeitgeber
Die Saarländische Landesverwaltung ist der größte 
Arbeitgeber des Saarlandes – die saarländische Lan-
desverwaltung bietet eine große Vielfalt an verant-
wortungsvollen Tätigkeiten in verschiedensten Ge-
bieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: Sei es in den 
Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- und Energiepolitik, 
Umwelt, Gesundheitswesen, allgemeine Verwaltung, 
Technik, Finanzen, Bauen oder Soziales. Wir gestalten 
die Zukunft des Saarlandes. Werden auch Sie #Berufs-
Saarländer*in (m|w|d)!

Kurzvorstellung des IT-Dienstleistungszentrums
Das IT-Dienstleistungszentrum ist zentraler IT-Dienst-
leister der saarländischen Landesverwaltung. Im Rah-
men der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
unterstützen wir die saarländischen Landesbehörden 
mit kompetenter Beratung, Projektsteuerung, Lö-
sungen sowie Services auf Basis von eGovernment-
Diensten, IT-Infrastruktur, Rechenzentrumsleistung, 
Webprogrammierung als auch mit spezifischen Verfah-
rensanwendungen.
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Unser Angebot
—	 Unbefristeter Arbeitsvertrag
—	 Sinnhaftes Arbeiten im Auftrag der Gesellschaft
—	 Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance 

(flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, mobiles Arbei-
ten, Teilzeitangebote, Kinderbetreuungsangebote 
in den Ferien)

—	 Strukturierte Einarbeitung
—	 Angenehmes und kollegiales Umfeld, in dem 

Teamgeist und respektvoller Umgang großge-
schrieben werden

—	 Umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot
—	 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-

seitige Betriebssportangebote)
—	 Jobticket (Kostenbeteiligung)
—	 Dienstrad Leasing
—	 Tarifliche Eingruppierung nach den Regelungen 

des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer 
Entgeltgruppe können einschlägige Berufserfah-
rung sowie förderliche Zeiten bei der Stufenzuord-
nung berücksichtigt werden. Die in den Geltungs-
bereich des TV-L fallenden Beschäftigten (m/w/d) 
haben zudem Anspruch auf eine zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteili-
gung.

Ihre Bewerbung
Reichen Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräfti-
ge Bewerbung bis zum 25. Mai 2026 ausschließlich 
über die Internetplattform Interamt (Angebots-ID: 
1439974) ein.
Von Bewerbungen per Post, E-Mail oder anderen 
Medien bitten wir abzusehen.
Damit wir Ihre Bewerbung zügig und vollständig prü-
fen können, bitten wir Sie, alle erforderlichen Daten-
felder im Bewerbungsformular sorgfältig auszufüllen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass unvollständige Unter-
lagen im weiteren Auswahlverfahren leider nicht be-
rücksichtigt werden können.
Während des Auswahlverfahrens erfolgt die Kommu-
nikation ausschließlich per E-Mail.
Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig sowohl Ihren 
Posteingang als auch den Spam-Ordner zu überprüfen.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).
Für Fragen steht Ihnen Frau Becker (Tel.-Nr.: 
06 81/501-30 59 / E-Mail: auswahlverfahren@it-dlz.
saarland.de) gerne zur Verfügung.

Weiteres

Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen (m/w/d) un-
abhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Identität. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem 
Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html im 
Bewerbungsverfahren.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

92	 Stellenausschreibung  
	 IT-Dienstleistungszentrum – Sachgebiet D2  
	 „Betriebssysteme & Datenbanken“

Vom 22. April 2026

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir engagierte

Datenbankadministratoren (m/w/d)

Ihre Aufgaben

—	 Neuinstallation und Konfiguration von Oracle- und 
PostgreSQL-Datenbanken

—	 Betriebsüberwachung der bestehenden Datenban-
ken

—	 Datenbankseitige Fehleranalyse und Fehlerbehe-
bung bei den eingesetzten IT-Fachanwendungen

—	 Durchführung von Versionsupdates

—	 Erstellung und Pflege von technischen Dokumen-
tationen

—	 Administration eines Dokumentenmanagement-
systems

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=1439974
mailto:auswahlverfahren%40it-dlz.saarland.de?subject=
mailto:auswahlverfahren%40it-dlz.saarland.de?subject=
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/karriere/home
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Ihr Profil
—	 ein abgeschlossenes Studium (Bachelor/FH) in  In-

formatik oder Wirtschaftsinformatik
—	 sofern keine geeignete Bewerber*innen mit ent-

sprechendem Studium vorhanden sind, berück-
sichtigen wir auch Bewerber*innen mit einer Aus-
bildung zum/zur Fachinformatiker*in (m/w/d), die 
eine mehrjährige, einschlägige Berufsausbildung in 
der ausgeschriebenen Tätigkeit nachweisen können

Was wir voraussetzen
—	 Kenntnisse im Bereich Oracle und PostgreSQL, 

Oracle BI-Suite und Analytics, Oracle Dataguard
—	 Grundkenntnisse im Bereich der Administration 

von Linux-Systemen
—	 Einsatzbereitschaft
—	 Eigeninitiative, Flexibilität, Ausdauer, Belastbar-

keit
—	 Leistungsbereitschaft und selbständige, lösungs-

orientierte Arbeitsweise
—	 Kommunikations- und Teamfähigkeit
—	 Analytisches Denkvermögen
—	 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (min-

destens C1-Niveau des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens)

Wünschenswert – aber kein Muss
—	 Kenntnisse im Bereich MSSQL Server und Win-

dows Betriebssysteme
—	 Englischkenntnisse
Bitte bewerben Sie sich auch, wenn Sie nicht alle 
Kenntnisse erfüllen. Wir unterstützen Sie aktiv beim 
Auf- und Ausbau Ihrer Kompetenzen durch gezielte 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Kurzvorstellung  
des Arbeitgebers saarländische Landesverwaltung
Wir sind der größte Arbeitgeber des Saarlandes – die 
saarländische Landesverwaltung bietet eine große 
Vielfalt an verantwortungsvollen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: 
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- 
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder 
Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes. 
Werden auch Sie #BerufsSaarländer*in (m|w|d)!

Kurzvorstellung  
des IT-Dienstleistungszentrums
Das IT-Dienstleistungszentrum ist zentraler IT-Dienst-
leister der saarländischen Landesverwaltung. Im Rah-
men der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 

unterstützen wir die saarländischen Landesbehörden 
mit kompetenter Beratung, Projektsteuerung, Lö-
sungen sowie Services auf Basis von eGovernment-
Diensten, IT-Infrastruktur, Rechenzentrumsleistung, 
Webprogrammierung als auch mit spezifischen Verfah-
rensanwendungen.

Unser Angebot
—	 Unbefristeter Arbeitsvertrag
—	 Sinnhaftes Arbeiten im Auftrag der Gesellschaft
—	 Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance 

(flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, mobiles Arbei-
ten, Teilzeitangebote, Kinderbetreuungsangebote 
in den Ferien)

—	 Strukturierte Einarbeitung
—	 Angenehmes und kollegiales Umfeld, in dem 

Teamgeist und respektvoller Umgang großge-
schrieben werden

—	 Umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot
—	 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-

seitige Betriebssportangebote)
—	 Jobticket (Kostenbeteiligung)
—	 Dienstrad Leasing
—	 Tarifliche Eingruppierung nach den Regelungen 

des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer 
Entgeltgruppe können einschlägige Berufserfah-
rung sowie förderliche Zeiten bei der Stufenzuord-
nung berücksichtigt werden. Die in den Geltungs-
bereich des TV-L fallenden Beschäftigten (m/w/d) 
haben zudem Anspruch auf eine zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteili-
gung.

Ihre Bewerbung
Reichen Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräfti-
ge Bewerbung bis zum 10. Mai 2026 ausschließlich 
über die Internetplattform Interamt (Angebots-ID: 
1440058) ein.
Von Bewerbungen per Post, E-Mail oder anderen 
Medien bitten wir abzusehen.
Damit wir Ihre Bewerbung zügig und vollständig prü-
fen können, bitten wir Sie, alle erforderlichen Daten-
felder im Bewerbungsformular sorgfältig auszufüllen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass unvollständige Unter-
lagen im weiteren Auswahlverfahren leider nicht be-
rücksichtigt werden können.
Während des Auswahlverfahrens erfolgt die Kommu-
nikation ausschließlich per E-Mail.
Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig sowohl Ihren 
Posteingang als auch den Spam-Ordner zu überprüfen.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=1440058
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(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).

Für Fragen steht Ihnen Frau Becker (Tel.-Nr.: 
06 81/501-30 59 / E-Mail: auswahlverfahren@it-dlz.
saarland.de) gerne zur Verfügung.

Weiteres

Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen (m/w/d) un-
abhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Identität. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 

und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.
Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem 
Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html im 
Bewerbungsverfahren.
Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

mailto:auswahlverfahren@it-dlz.saarland.de
mailto:auswahlverfahren@it-dlz.saarland.de
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/karriere/home
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